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38. Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse 
 

Definition Die Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die Erkennung und psychoanalytische 
Behandlung von Erkrankungen und Störungen, denen unbewusste seelische Konflikte und/oder strukturelle Beeinträchtigungen zugrunde 
liegen einschließlich der Anwendung in der Prävention und Rehabilitation sowie zum Verständnis unbewusster Prozesse in der Arzt-
Patienten-Beziehung. 

Mindestanforderungen gemäß 
§ 11 WBO 

- Facharztanerkennung für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung mit der 
Zusatz-Weiterbildung Psychotherapie 

und zusätzlich auch berufsbegleitend 

- Psychoanalyse gemäß Weiterbildungsinhalten unter Anleitung eines im jeweiligen Baustein Weiterbildungsermächtigten in 

Psychoanalyse  

Übergangsbestimmung: 

Wer sich als Facharzt in den Gebieten Allgemeinmedizin, Anästhesiologie,  Arbeitsmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, 
Physikalische und Rehabilitative Medizin, Strahlentherapie oder Urologie bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung mit oder auch ohne Anerkennung der Zusatzbezeichnung 
Psychotherapie oder der Zusätzlichen Weiterbildung Psychotherapie– fachgebunden in der Weiterbildung zum Erwerb der Zusätzlichen Weiterbildung Psychoanalyse befindet, 
kann diese abweichend von § 22 Abs. 4 innerhalb einer Frist von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung abschließen und die Zulassung zur Prüfung 
beantragen. 

§ 22 Abs. 5 findet keine Anwendung. 
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Weiterbildungsinhalte der Zusatz-Weiterbildung 

Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 
Richtzahl 

nachge-
wiesene 
Zahlen/ 
Richtzahl 
sofern 
gefordert 

benennen 
und 

beschreiben 

systematisch 
einordnen und 

erklären 

durchführen  
(unter 

Anleitung) 

selbstverant-
wortlich 

durchführen 

nicht 
vermittelt 

A. Allgemeine Inhalte der Weiterbildung für Abschnitt C 

B. Gemeinsame Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse 

1. Übergreifende Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse  

 Situationsangepasste Kommunikation; 
bei Kindern und Jugendlichen auch 
unter Nutzung nonverbaler 
Kommunikationsmittel, z. B. Spiel 

    

☐ ☐ ☐ 

 Einbeziehung der relevanten 
Bezugspersonen und des sozialen 
Umfeldes in dem jeweils gewählten 
Psychotherapieverfahren einschließlich 
Akuttherapie, interdisziplinäre 
Kommunikation 

    

☐ ☐ ☐ 

2. Allgemeine Krankheitslehre und Diagnostik  

Grundlagen der psychoanalytischen Theorie 
und Entwicklungspsychologie einschließlich 
psychoanalytischer 
Wahrnehmungseinstellung 

   

☐ ☐ 

  

☐ 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 
Richtzahl 

nachge-
wiesene 
Zahlen/ 
Richtzahl 
sofern 
gefordert 

benennen 
und 

beschreiben 

systematisch 
einordnen und 

erklären 

durchführen  
(unter 

Anleitung) 

selbstverant-
wortlich 

durchführen 

nicht 
vermittelt 

Allgemeine und spezielle psychoanalytische 
Krankheitslehre psychischer Erkrankungen 
und Störungen aller Altersgruppen 
einschließlich psychiatrischer, 
psychosomatischer und somato-psychischer 
Erkrankungen und Störungen und deren 
Differentialdiagnostik einschließlich 
neurowissenschaftlicher Grundlagen 

   

☐ ☐ 

  

☐ 

Methoden der psychoanalytischen 
Erstuntersuchung und der psychiatrischen 
oder kinder- und jugendpsychiatrischen 
Untersuchung einschließlich Psychologie der 
Beziehungen und Systeme 

   

☐ ☐ 

  

☐ 

 Indikationsstellung zu verschiedenen 
psychoanalytisch-
psychotherapeutischen und verhaltens-
therapeutischen Therapiemethoden und 
Settings einschließlich präventiver und 
rehabilitativer Aspekte 

    

☐ ☐ ☐ 

Psychoanalytische Kulturtheorie und 
Sozialpsychologie 

   
☐ ☐ 

  
☐ 

3. Allgemeine psychoanalytische Therapie  
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 
Richtzahl 

nachge-
wiesene 
Zahlen/ 
Richtzahl 
sofern 
gefordert 

benennen 
und 

beschreiben 

systematisch 
einordnen und 

erklären 

durchführen  
(unter 

Anleitung) 

selbstverant-
wortlich 

durchführen 

nicht 
vermittelt 

 Allgemeine psychoanalytische Technik 
und Methodik der analytisch-
psychotherapeutischen Therapie in 
verschiedenen Settings einschließlich 
der Gruppe unter Berücksichtigung der 
Altersgruppen und des psychosozialen 
Kontextes in Stunden 

70    

☐ ☐ ☐ 

Grundlagen der Psychopharmakotherapie    ☐ ☐   ☐ 

4. Selbsterfahrung  

Personale Kompetenzen und 
Beziehungskompetenzen 

   
☐ ☐ 

  
☐ 

 Lehranalyse in Stunden  180    ☐ ☐ ☐ 

 Analytische Gruppenselbsterfahrung in 
Doppelstunden  

60    
☐ ☐ ☐ 

C. Spezifische Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse bei Erwachsenen  

1. Krankheitslehre und Diagnostik  

 Theorieseminare in psychoanalytischer 
Krankheitslehre und Diagnostik in 
Stunden 

70    
☐ ☐ ☐ 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 
Richtzahl 

nachge-
wiesene 
Zahlen/ 
Richtzahl 
sofern 
gefordert 

benennen 
und 

beschreiben 

systematisch 
einordnen und 

erklären 

durchführen  
(unter 

Anleitung) 

selbstverant-
wortlich 

durchführen 

nicht 
vermittelt 

 Psychoanalytische Erstuntersuchungen 
unter Supervision mit nachfolgenden 
Sitzungen zur Beratung oder zur 
Einleitung der Therapie  

20    

☐ ☐ ☐ 

 Psychoanalytische Fallseminare in 
Doppelstunden 

35    
☐ ☐ ☐ 

2 Psychoanalytische Therapie  

 Psychoanalytische 
Einzelpsychotherapie unter Supervision 
von jeweils mindestens 250 Stunden in 
Fällen 

2    

☐ ☐ ☐ 

 Psychoanalytische 
Gruppenpsychotherapie mit 3 bis 9 
Teilnehmern mit Supervision 

    
☐ ☐ ☐ 

D. Spezifische Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse bei Kindern und Jugendlichen 

1. Krankheitslehre und Diagnostik  

 Theorieseminare in psychoanalytischer 
Krankheitslehre und Diagnostik in 
Stunden 

70    
☐ ☐ ☐ 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 
Richtzahl 

nachge-
wiesene 
Zahlen/ 
Richtzahl 
sofern 
gefordert 

benennen 
und 

beschreiben 

systematisch 
einordnen und 

erklären 

durchführen  
(unter 

Anleitung) 

selbstverant-
wortlich 

durchführen 

nicht 
vermittelt 

 Psychoanalytische Erstuntersuchungen 
unter Supervision einschließlich 
Entwicklungs- und 
Intelligenzuntersuchungen 

20    

☐ ☐ ☐ 

 Psychoanalytische Fallseminare in 
Doppelstunden 

35    
☐ ☐ ☐ 

2. Psychoanalytische Therapie  

Psychoedukative, störungsorientierte, 
systemische Methoden 

   
☐ ☐ 

   

 Psychoanalytische 
Einzelpsychotherapie unter Supervision 
in Fällen (150 Stunden bei Kindern bzw. 
180 Stunden bei Jugendlichen) 

3    

☐ ☐ ☐ 

 Psychoanalytische 
Gruppenpsychotherapie mit 3 bis 9 
Teilnehmern mit Supervision 

    
☐ ☐ ☐ 

 


